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 Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Kommunalverfassungsrechts der Stadt Passau (PA-KVR) vom 26.04.2023  

 
Die Stadt Passau erlässt aufgrund der Art. 20a, 23, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 95 und 103 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezem-
ber 2022 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, folgende Satzung:  
 

§ 1 
 

Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Kommunalverfassungsrechts der Stadt Passau 
(PA-KVR) wird wie folgt geändert:  
§ 2 Nr. 1 p) wird aufgehoben.  

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Vorstehende Satzung wurde vom Stadtrat am 24.04.2023 beschlossen. Sie wird hiermit ausgefertigt 
und amtlich bekannt gemacht.  
 
Passau, den 26.04.2023  
gez.  
STADT PASSAU  
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Vollzug der Baugesetze; 
Antrag der Hans Seidl Immobilien, Neuburger Straße 95, 94036 Passau auf Baugenehmigung zur 
Nutzungsänderung zu einer Bar, Theresienstraße 8, auf Flur-Nr. 479 der Gemarkung Passau. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 
 

 
Mit Bescheid vom 09.05.2023 (BA-Nr. B-86-2023) wurde der o. g. Bauantrag in nachfolgender Form 
(verkürzt dargestellt) genehmigt: 
 
1. Für das o. g. Bauvorhaben wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk  
 versehenen Bauvorlagen unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt. 
 

 
R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-
hoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 
HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis (Anwälte und Behörden) 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Hinweis: 
 
Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer 
benachbarter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die heutige 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen sind. Die 
Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
Sätze 4 bis 6 BayBO). 
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Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 107, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme auf. Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten (Tel.: 
0851/396-466). 
 
Passau, den 09.05.2023 
S T A D T P A S S A U 
Jürgen Dupper, Oberbürgermeister 
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